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Antrag der Redaktionskommission* vom 8. März 2017

5263 a
Gesetz 
über den Beitritt zur revidierten Interkantonalen 
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungs-
wesen vom 15. März 2001
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; 
Lehrlingsausbildung als obligatorisches Zuschlagskriterium)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die gleichlautenden Anträge des Regierungs-
rates vom 30. März 2016 und der Kommission für Staat und Gemein-
den vom 16. September 2016,

beschliesst:

I. Das Gesetz über den Beitritt zur revidierten Interkantonalen
Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. März
2001 (vom 15. September 2003) wird wie folgt geändert:

§ 4 c. Die Vergabestelle wendet bei den Vergaben ausserhalb des
Staatsvertragsbereichs das Zuschlagskriterium Ausbildung von Ler-
nenden in der beruflichen Grundbildung an und gewichtet es mit min-
destens 5% und höchstens 10%.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Refe-
rendum. 

III. Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit dieser Gesetzesvor-
lage der folgende parlamentarische Vorstoss erledigt ist: Motion KR-
Nr. 312/2010 betreffend Lehrlingsausbildung als obligatorisches Zu-
schlagskriterium bei kantonalen Submissionen.

* Die Redaktionskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Sonja Rueff,
Zürich (Präsidentin); Nina Fehr Düsel, Zürich; Rolf Steiner, Dietikon; Sekretärin:
Heidi Baumann.
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IV. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 8. März 2017

Im Namen der Redaktionskommission
Die Präsidentin: Die Sekretärin:
Sonja Rueff Heidi Baumann


